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Betrifft; Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Mutter­
schutzgesetz 1979 und das Eltern-Karenzurlaubsgesetz 
geändert werden; 
Aussendung zur Stellungnahme 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales beehrt sich, in 

der Anlage 25 Exemplare des Entwurfes eines Bundesgesetzes, 

mit dem das Mutterschutzgesetz 1979 und das Eltern-Karenzur­

laubsgesetz geändert werden, zur gefälligen Kenntnisnahme zu 

übermitteln. 

Als Frist für die Abgabe der Stellungnahme wurde der 2. Mai 

1994 festgesetzt. 

Anlage 

Für die Richtigkeit 

Für den Bundesminister; 

K 1 e i n  

der AUSfe��Lv\r 
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Anlage zu Zl. 52.135/3-2/1994 

E n t w u r f 

eines Bundesgesetzes, mit dem das Mutterschutzgesetz 1979 und das 
Eltern-Karenzurlaubsgesetz geändert werden 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Änderung des Mutterschutzgesetzes 1979 

Das Mutterschutzgesetz 1979, BGBl. Nr. 221, zuletzt geändert durch 
das Bundesgesetz BGBl. Nr. 257/1993, wird wie folgt geändert: 

1. Dem § 3 wird folgender Abs. 8 angefügt: 
, , (8) Der Dienstgeber hat werdende Mütter für notwendige 

schwangerschaftsbedingte Vorsorgeuntersuchungen, insbesondere solche 
nach der Mutter-Kind-Paß-Verordnung, BGBl. Nr. 663/1986 i.d.F. BGBl. 
Nr. 716/1992, unter Fortzahlung des Entgeltes von der Arbeit 
freizustellen. I I 

2. § 4 Abs. 2 Z 3 lautet: 
,, 3. Arbeiten, bei denen die Gefahr einer Berufserkrankung im Sinne 

der einschlägigen Vorschriften des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes, BGBl. Nr. 189/1955, gegeben ist; I I 

3. Nach § 4 wird folgender § 4 a samt Überschrift eingefügt: 

" Beschäftigungsverbote für stillende Mütter 
§ 4 a. Stillende Mütter dürfen mit Arbeiten gemäß § 4 Abs. 2 Z 1, 

3, 4 und Abs. 5 nicht beschäftigt werden. I I 

4. § 5 Abs. 4 lautet: 
,,(4) Über die Bestimmungen der Abs. 1 bis 3 hinaus kann die gemäß 

§ 36 zuständige Verwaltungsbehörde für Dienstnehmerinnen, die nach 
dem Zeugnis eines Arbeitsinspektionsarztes oder .eines Amtsarztes in 
den ersten Monaten nach ihrer Entbindung nicht voll leistungsfähig 
sind, dem Dienstgeber die zum Schutz der Gesundheit der 
Dienstnehmerin notwendigen Maßnahmen auftragen. I I 

5. § 5 Abs. 5 entfällt. 

Dok.Name: MSchG1.TXT 

382/ME XVIII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)2 von 18

www.parlament.gv.at



- 2 -

6. Nach § 8 wird folgender § 8 a samt Überschrift eingefügt: 

" Ruhemöglichkeit 
§ 8 a. (1) Werdenden und stillenden Müttern ist es zu ermöglichen, 

sich unter geeigneten Bedingungen hinzulegen und auszuruhen. 

(2) Bei der Beschäftigung von werdenden und stillenden Müttern in 
Arbeitsstätten, die bereits vor dem 1.1.1993 betrieben wurden, ist 
Abs. 1 erst ab 1.1.1996 anzuwenden. 

(3) Abs. 1 und 2 gelten nicht für die Beschäftigung von werdenden 
und stillenden Müttern außerhalb von Betriebsgebäuden und sonstigen 
ortsgebundenen Anlagen." 

7. § 9 Abs. 3 und 4 lautet: 
, , (3) Die gemäß § 36 zuständige Verwaltungsbehörde kann dem 

Dienstgeber im Rahmen der Abs. 1 und 2 eine bestimmte Verteilung der 
Stillzeiten auftragen, wenn es die besonderen Verhältnisse des 
Einzelfalls erfordern. 

(4) Weiters kann die gemäß § 36 zuständige VerwaltungsbehOrde die 
Einrichtung von Stillräumen vorschreiben. ' , 

8. § 13 lautet: 
,,§ 13. Im gerichtlichen Verfahren nach den § §  10 Abs. 3 und 4, 12, 

15 c Abs. 7 und 22 sowie im Verwaltungsverfahren nach § 4 Abs. 2 Z 9, 
Abs. 4 und 5, § 5 Abs. 4, § 6 Abs. 3, § 7 Abs. 3 und § 9 Abs. 3 ist 
die Dienstnehmerin Partei.' , 

9. § 14 Abs. 1 Satz 1 lautet: 
,, § 14. (1) Macht die Anwendung des § 4, § 4 a, des § 5 Abs. 3 und 

4 oder des § 6 eine Änderung der Beschäftigung im Betrieb 
erforderlich, so hat die Dienstnehmerin, sofern nicht Anspruch auf 
Wochengeld gemäß § 10 a Abs. 3 besteht, Anspruch auf das 
Durchschnittsentgelt der letzten 13 Wochen vor der Änderung der 
Beschäftigung. " 

10. § 15 Abs. 6 erster Halbsatz lautet: 
, , (6) Die § §  10, 11, 12 Abs. 1, 2 und 4, 13, 16 sowie die Abs. 1 

bis 5 sind auf Dienstnehmerinnen, I I 

11. In § 15 c Abs. 6 Satz 2 entfallen die Worte " während des 
zweiten Lebensj ahres des Kindes' I 
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12. § 27 lautet: 
,,§ 27. Die Zustimmung zur Kündigung ist abweichend von § 10 Abs. 3 

nur dann zu erteilen, wenn der Dienstgeber wegen Änderung seiner 
wirtschaftlichen Verhältnisse nicht in der Lage ist, eine 
Arbeitskraft im Haushalt zu beschäftigen, oder der Grund, der für 
ihre Beschäftigung maßgebend war, weggefallen ist, oder wenn sich die 
Dienstnehmerin in der Tagsatzung zur mündlichen Streitverhandlung 
nach Rechtsbelehrung der Parteien durch den Vorsitzenden über den 
Kündigungsschutz nach diesem Bundesgesetz mit der Kündigung 
einverstanden erklärt. Eine entgegen diesen Vorschriften 
ausgesprochene Kündigung ist rechtsunwirksam.' , 

13. § §  29 und 30 samt Überschrift entfallen. 

14. Die § §  33 und 34 samt Überschriften entfallen." 

15. Der Einleitungssatz des § 36 lautet: 
" Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne § 5 Abs. 4 und § 9 Abs. 3 

und 4 ist" 

16. § 37 Abs. 1 lautet: 
,, (1) Dienstgeber oder deren Bevollmächtigte, die dem § 3 Abs. I, 

3, 6 und 7, § 4 Abs. 1 bis 3, 5 und 6, § 4 a, § 5 Abs. 1 bis 3, § §  6 
bis 8 a, § 9 Abs. 1 und 2, § 17, § 31 Abs. 2, § 32 oder einem 
Bescheid nach § 4 Abs. 2 Z 9 und Abs. 5, § 5 Abs. 3, § 9 Abs. 3 und 4 
zuwiderhandeln, sind, wenn die Tat nicht nach anderen Vorschriften 
mit strengerer Strafe bedroht ist, von der Bezirksverwaltungsbehörde 
(Berghauptmannschaft) mit einer Geldstrafe von 1.000 S bis 25.000 S, 

im Wiederholungsfalle von 3.000 S bis 50.000 S zu bestrafen." 

17. Nach § 38 a wird folgender § 38 b samt Überschrift eingefügt: 

" Verweisungen 
§ 38 b. Soweit in diesem Bundesgesetz auf andere Bundesgesetze 

verwiesen wird, sind diese in ihrer jeweils geltenden Fassung 
anzuwenden. ' , 

18. Dem § 40 wird folgender Abs. 3 angefügt: 
" Die § §  3 Abs. 8, 4 Abs. 2 Z 3, 4 a, 5 Abs. 4, 8 a, 9 Abs. 3 und 

4, 13, 14 Abs. 1 Satz 1, 15 Abs. 6 erster Halbsatz, 15 c Abs. 6 Satz 
2, 27, 36, 37 Abs. 1 und 38 b, in der Fassung des Bundesgesetzes, 
BGBl. Nr. XXXXX, treten mit ...... in Kraft. Mit diesem Zeitpunkt 
treten die § §  5 Abs. 5, 29, 30, 33 und 34 außer Kraft.' I 
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Artikel II 

Novelle zum Eltern-Karenzurlaubsgesetz 

Das Eltern-Karenzurlaubsgesetz, BGBl. Nr. 651/1989, zuletzt 
geändert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 8 33/1992, wird wie folgt 
geändert: 

1. § 6 Abs. 4 lautet: 
" Die § §  10 Abs. 3 bis 7 und 13 MSchG sowie für Heimarbeiter § 31 

Abs. 3 MSchG sind anzuwenden. Eine Entlassung kann nur nach 
Zustimmung des Gerichts ausgesprochen werden. § 12 Abs. 2 und 4 MSchG 
ist anzuwenden. I I 

2. § -8 Abs. 10 zweiter Satz lautet: 
" § 6 Abs. 3 dieses Bundesgesetzes und die § §  10 Abs. 3 bis 7 und 

§ 13 MSchG sowie für Heimarbeiter § 31 Abs. 3 MSchG sind anzuwenden. 
Eine Entlassung kann nur nach Zustimmung des Gerichts ausgesprochen 
werden. § 12 Abs. 2 und 4 MSchG ist anzuwenden. I I 

3. § 10 Abs. 7 Z 4 lautet: 
, , 4. Im § 8 Abs. 10 ist die Verweisung auf die § §  10 Abs. 3 bis 7, 

12 Abs. 2 und 4 und 13 MSchG mit den Änderungen anzuwenden, die sich 
aus den § §  20 bis 22 MSchG ergeben. I I 

4. § 10 Abs. 9 Z 2 lautet: 
, , 2. im § 8 Abs. 10 die Verweisung auf die § §  10 Abs. 3 bis 7, 12 

Abs. 2 und 4 und 13 MSchG mit den Änderungen anzuwenden sind, die 
sich aus den § §  20 bis 22 MSchG ergeben. I I 

5. Dem § 14 wird folgender Abs. 2 angefügt: 
, , (2) § 6 Abs. 4, § 8 Abs. 10 zweiter Satz, § 10 Abs. 7 Z 4 und 

Abs. 9 Z 2, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXXXX treten 
mit .... in Kraft. I I 
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V o r  b 1 a t t 

Problem: 
Die Mutterschutz-Richtlinie (92/85/EWG) sowie die Arbeitsstätten­

Richtlinie (89/654/EWG) enthalten Schutzbestimmungen für schwangere 
Frauen und stillende Mütter, die zum Teil über die entsprechenden 
Regelungen im Mutterschutzgesetz hinausgehen. 

Ziel: 
Anpassung des Mutterschutzgesetzes 1979 an die erwähnten EG­

Richtlinien. 

Inhalt: 
Schaffung einer Bestimmung betreffend Vorsorgeuntersuchungen für 

Schwangere, Einführung von Beschäftigungsverboten für stillende 
Mütter, Verpflichtung der Arbeitgeber zur Schaffung von 
Liegemöglichkeiten für Schwangere und Stillende sowie Verbesserung 
der Kündigungsschutzbestimmungen für in die Hausgemeinschaft 
aufgenommene Hausgehilfinnen und Hausangestellte. 

Alternativen: 
Nichtumsetzung des EG-Rechts. 

Kosten: 
Kosten für den Bund können durch die Verpflichtung zur Schaffung 

von Liegemöglichkeiten für Schwangere und stillende Mütter entstehen. 
Weitere Kosten können sich durch die Einführung von 
Beschäftigungsverboten für stillende Mütter ergeben. Es ist j edoch zu 
berücksichtigen, daß wegen des Inkrafttretens des EWR die Umsetzung 
des EG-Rechts unvermeidbar ist. 

EG-Konformität: 
Dieser Entwurf zielt darauf ab, das Mutterschutzgesetz 1979 an das 

EG-Recht anzupassen. 
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E r 1 ä u t e r u n  g e n  

Allgemeiner Teil 

Mit dem vorliegenden Entwurf für eine Novelle zum 
Mutterschutzgesetz 1979 soll EG-Recht umgesetzt werden, und zwar: 

- einzelne Bestimmungen der Arbeitsstätten-Richtlinie [EWR-Anhang 
XVIII 389 L 0654]: Richtlinie 89/654/EWG des Rates vom 30. 
November 1989 über Mindestvorschriften für Sicherheit und 
Gesundheitsschutz in Arbeitsstätten (ABl.Nr. L 393 vom 
30.12.1989, S. 1) sowie 

- die Mutterschutz-Richtlinie: Richtlinie 92/85/EWG des Rates vom 
19. Oktober 1992 über die Durchführung von Maßnahmen zur 
VerQesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes von 
schwangeren Arbeitnehmerinnen, Wöchnerinnen und stillenden 
Arbeitnehmerinnen am Arbeitsplatz - zehnte Einzelrichtlinie im 
Sinne des Art. 16 Abs. 1 der Richtlinie 89/391/EWG (ABl.Nr. L 348 
vom 28.11.1992, S. 1). Diese Richtlinie ist voraussichtlich bis 
zum 19.10.1994 umzusetzen. 

In Erfüllung der Mutterschutz-Richtlinie werden vor allem folgende 
Regelungen getroffen: 

- Freistellungsanspruch für Vorsorgeuntersuchungen 
- Beschäftigungsverbote für stillende Mütter 
- Verbesserung des Kündigungsschutzes für in die Hausgemeinschaft 

aufgenommene Hausgehilfinnen und Hausangestellte (insbesondere 
auch in Erfüllung des Art. 8 Abs. 2 der Europäischen 
Sozialcharta) . 

Die Umsetzung der Art. 4 bis 6 der Richtlinie - soweit diese über 
die Bestimmungen des MSchG hinausgehen - erscheint derzeit für die 
schwangeren Arbeitnehmerinnen nicht möglich. Die gemäß Art. 3 von der 
Kommission zu erstellenden Leitlinien für die Beurteilung der 
chemischen, physikalischen und biologischen Agenzien sowie der 
industriellen Verfahren, die als Gefahrenquelle für Gesundheit und 
Sicherheit der Schwangeren und Stillenden gelten, wurden noch nicht 
herausgegeben. Diese Leitlinien, die sich u.a. auf die Bewegungen und 
Körperhaltungen, die geistige und körperliche Ermüdung erstrecken, 
sollen als Leitfaden für die in Art. 4 vorgesehene Beurteilung 
(Evaluierung) dienen. 

Hinsichtlich der Evaluierungspflicht des Arbeitgebers und der zu 
treffenden Schutzmaßnahmen, die im MSchG für die schwangeren und 
stillenden Arbeitnehmerinnen festzulegen wären, .soll auch der 
Abschluß der Verhandlungen über das Arbeitsschutzgesetz abgewartet 
werden. 

Die Arbeitsstätten-Richtlinie sieht im Anhang I Punkt 17 und im 
Anhang II Punkt 12 vor, daß der Arbeitgeber schwangeren Frauen und 
stillenden Müttern das Hinlegen und Ausruhen unter geeigneten 
Bedingungen ermöglichen muß. 

Der Entwurf für eine Novelle zum Eltern-Karenzurlaubsgesetz enthält 
lediglich Zitatanpassungen und Berichtigungen. 
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Die Zuständigkeit des Bundes gründet sich auf Art. 10 Abs. 1 Z 11 
und Z 16, Art. 14 Abs. 2 und 14 a Abs. 3 lit. b sowie Art. 21 B-VG. 
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Besonderer Teil 

Zu Art. I (Änderung des Mutterschutzgesetzes 1979): 

Zu Z 1 ( §  3 Abs. 8): 
Art. 9 Mutterschutz-RL trifft die ausdrückliche Feststellung, daß 

für durch die Schwangerschaft bedingte Untersuchungen die 
entsprechende Zeit unter Entgeltfortzahlung freizugeben ist. Der 
Entwurf stellt hiebei vor allem auf die Mutter-Kind-Paß-VO ab. Den 
Schwangeren ist daher vom Arbeitgeber die für die Untersuchungen nach 
der Mutter-Kind-Paß-Verordnung notwendige Zeit freizugeben. Solche 
Untersuchungen sind grundsätzlich alle vom Arzt im Zusammenhang mit 
der Schwangerschaft für notwendig erachteten und in den Mutter-Kind­
Paß eingetragenen Untersuchungen, z.B. etwa auch eine 
Fruchtwasseruntersuchung. Sollten j edoch vom Arzt im Zusammenhang mit 
der Schwangerschaft zusätzliche Untersuchungen angeordnet werden, die 
nicht von der Mutter-Kind-Paß-VO erfaßt sind, so hat der Arbeitgeber 
die Arbeitnehmerin auch für diese Vorsorgeuntersuchungen von der 
Arbeit freizustellen. Der Nachvollzug dieser RL-Regelung ist deshalb 
notwendig, weil § 1154 b ABGB abdingbar ist und die Arbeitnehmerin 
sich j a  nicht krankheitsbedingt der ärztlichen Untersuchung 
unterzieht. 

�u Z 2 ( §  4 Abs. 2 Z 3): 
Der Satzteil, in welchem als letzte ASVG-Novelle BGBI. Nr. 704/1976 

angegeben wird, hätte zu entfallen. Der neu eingefügte § 38 b sieht 
nun generell eine dynamische verweisung auf andere Bundesgesetze vor. 

Zu Z 3 ( §  4 a): 
Ausgehend von den bestehenden Beschäftigungsverboten des § 4 für 

werdende Mütter werden der Mutterschutz-Richtlinie (Art. 5 und 6) 
entsprechend für stillende Mütter j ene Beschäftigungsverbote für 
anwendbar erklärt, die besondere Risken vermeiden sollen und auch in 
Anh. II lit. B angesprochen sind, wie z.B. chemische Agenzien. 

Diese Regelung überschneidet sich teilweise mit § 5 Abs. 3. Eine 
gesonderte Regelung wurde aber deswegen gewählt, weil diese 
Beschäftigungsverbote ohne exakte zeitliche Befristung gelten. 

Zu Z 4 und 5 ( §  5 Abs. 4 und 5) : 
Das bisherige zweistufe Verfahren (Auftrag des Arbeitsinspektorats 

nach Abs. 4, Antrag des Arbeitsinspektorats mit "Entscheidung durch 
Bezirksverwaltungsbehörde nach Abs. 5) erscheint zu umständlich. Im 
Sinne der Verfahrensökonomie wird ausschließlich ein Bescheid der 
gemäß § 36 zuständigen Behörde vorgesehen. Diese kann z. B. auf 
Antrag des Arbeitsinspektorates gemäß § 10 ArbIG oder von Amts wegen 
(insbesondere im Falle des Zeugnisses eines Amtsarztes) tätig werden. 

\ 
Für den Zuständigkeitsbereich des Verkehrs-Arbeitsinspektorates und 

der Bergbehörden war die bisherige Regelung auch sinnwidrig, da diese 
selbst Behörden gemäß § 36 sind und den Antrag gemäß Abs. 5 daher an 
sich selbst hätten richten müssen. I 
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Zu Z 6 (§ 8 a): 
Zu Abs. 1: 
Gemäß der EG-Richtlinie über Mindestvorschriften für Sicherheit und 

Gesundheitsschutz in Arbeitsstätten (89/654/EWG) Anhang I (für 
Arbeitsstätten, die nach dem 31.12.1992 betrieben werden) und Anhang 
11 (für bereits bestehende Arbeitsstätten) werden die Arbeitgeber 
verpflichtet, schwangeren Frauen und stillenden Müttern das Hinlegen 
und Ausruhen unter geeigneten Bedingungen zu ermöglichen. Dabei ist 
die Einrichtung gesonderter Liegeräume nicht erforderlich. Soweit 
dadurch die RuhemOglichkeiten nicht beeinträchtigt werden, genügt bei 
entsprechender Separierung eine Liegemöglichkeit in Pausenräumen, 
Sozialräumen und anderen geeigneten Räumen. 

Stellt der Dienstgeber keine geeigneten Liegemöglichkeiten zur 
Verfügung, so fällt er unter die Strafsanktion des § 37 Abs. 1. 

Zu Abs. 2: . 
Da aber selbst diese Vorschrift unter Umständen geringfügige 

Umbauarbeiten notwendig macht, wird - entsprechend Art. 4 der EG­
Richtlinie - für bestehende Betriebe eine Umrüstzeit festgesetzt. 

Zu Abs. 3: 
Nach Art. 3 der EG-Richtlinie gilt die Verpflichtung zur Schaffung 

von LiegemOglichkeiten nur für Arbeitsstätten. Im Hinblick darauf 
sieht Abs. 3 eine Einschränkung auf feste Gebäude vor. 

Zu Z '7 (§ 9 Abs. 3 und 4) : 
Vgl. die Erläuterungen zu Z 3 und 4 (§ 5 Abs. 4 und 5) .. Die 

Regelungen der Abs. 3 und 4 können nicht in einern Absatz erfolgen, da 
nur die Berufung gegen Bescheide gemäß Abs. 3 keine aufschiebende 
Wirkung haben soll ( §  35 Abs. 2 letzter Satz) . 

Zu Z 8 (§ 13): 
Diese Novellierung dient lediglich der KlarsteIlung. § 13 bezog 

sich bisher nur auf das Kündigungsverfahren. Da aber seit der Novelle 
BGBl. Nr. 833/1992 auch die Entlassung an die Zustimmung des 
Gerichtes gebunden ist und die Arbeitnehrnerin eine Klage auf 
Teilzeitbeschäftigung einbringen kann, wurden alle Normen aufgezählt, 
welche die Beteiligung der Arbeitnehrnerin an einem gerichtlichen 
Verfahren vorsehen. 

Klargestellt soll auch werden, daß die Arbeitnehrnerin in 
Verwaltungsverfahren, in denen es um die Durchsetzung von Ansprüchen 
der Schwangeren oder Stillenden (z.B. Festlegung eines 
Beschäftigungsverbotes) geht, ParteisteIlung hat. 

Zu Z 9 (§ 14 Abs. 1): 
Die Schaffung von Beschäftigungsverboten für stillende Mütter 

(§ 4 a) erfordert eine Erweiterung des § 14 Abs. 1. Dies entspricht 
auch Art. 11 der Mutterschutz-Richtlinie. 
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Zu Z 10 (§ 15 Abs. 6): 
Bisher fehlte in den für Adoptiv- oder Pflegemüttern geltenden 

Regelungen die Anführung des § 11. Da j edoch auch Ausländerinnen 
Kinder adoptieren können, werden die anzuwendenden Bestimmungen 
ergänzt. 

Das Zitat ,,§ 12 Abs. 1" bezog sich auf die Regelung der 
Entlassung vor der Novelle BGBI. Nr. 833/1992. Da nunmehr die 
Entlassung an die Zustimmung der Gerichte gebunden ist, sind die 
Zitate zu ergänzen und zwar bezüglich der Entlassungsgründe und der 
Möglichkeit der nachträglichen Zustimmung des Gerichtes. 

Zu Z 11 (§ 15 c Abs. 6 zweiter Satz): 
§ 15 c Abs. 6 enthält ein Redaktionsversehen anläßlich der Novelle 

zum MSchG BGBI. Nr. 833/1992. Da Mütter auch im ersten Lebensj ahr des 
Kindes "anstelle einer begehrten, aber abgelehnten 
Teilzeitbeschäftigung Karenzurlaub in Anspruch nehmen können, war der 
Hinweis auf das zweite Lebensj ahr des Kindes irreführend (vgl. § 8 
Abs. 6 zweiter Absatz EKUG sowie Schindler, DRdA 1993, S. 408). 

Zu Z 12 bis 14 (§§ 27, 29, 30, 33 und 34): 
Gemäß Art. 10 der Mutterschutz-RL besteht ein Kündigungsverbot 

während der Schwangerschaft bis zum Ende des Mutterschaftsurlaubes. 
Dies entspricht auch Art. 6 des ILO-Übereinkommens Nr. 103 und Art. 8 
Abs. 2 der Europäischen Sozialcharta. Die bisherige 
Ungleichbehandlung schwange�r Hausgehilfinnen gegenüber den anderen 
Arbeitnehmerinnen hat immer wieder zu Anfragen der Internationalen 
Arbeitsorganisation und des Europarates geführt. 

Mit dem Arbeitsrechtlichen Begleitgesetz zur Pensionsreform, BGBI. 
Nr. 833/1992, wurden die nicht in die Hausgemeinschaft aufgenommenen 
Hausgehilfinnen und Hausangestellten den gewerblichen 
Arbeitnehmerinnen hinsichtlich des Kündigungsschutzes gleichgestellt. 
Bei den in die Hausgemeinschaft aufgenommenen Arbeitnehmerinnen wurde 
das geltende Recht belassen. Nunmehr muß auch für diese 
Arbeitnehmerinnen der Kündigungsschutz verlängert werden. 

Bisher erhielten Hausgehilfinnen, die nach Ablauf des 5. 
Schwangerschaftsmonates gekündigt wurden, die Sonderunterstützung 
gemäß § 29. Wenn nun der Kündigungsschutz ausgebaut wird, müssen alle 
Regelungen, die die Sonderunterstützung betreffen, aufgehoben werden, 
um nicht zu gleichheitswidrigen Lösungen zu kommen. Andere schwangere 
Arbeitnehmerinnen, die nach Zustimmung des Gerichtes gekündigt 
werden, erhalten eine solche Sonderunterstützung auch nicht. 

Zu Z 15 (§ 36): 
Aufgrund der Neugestaltung der §§ 5 Abs. 4 sowie 9 Abs. 3 und 4 

(siehe Z 4 und 7) ist eine Zitatberichtigung vorzunehmen. 

\ 
Zu Z 16 (§ 37 Abs. 1): 
Da es sich bei den §§ 4 a und 8 a um eine Bestimmung des 

Arbeitnehmerschutzes handelt, ist die Strafbestimmung des § 37 Abs. 1 
zu erweitern. 

Dok.Name: MSchG1.TXT 
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Zu Artikel II (Änderung des Eltern-Karenzurlaubsgesetzes): 

Zu Z 1 bis 4 (§§ 6 Abs. 4, 8 Abs. 10 zweiter Satz, 10 Abs. 7 Z 4 ,  
10 Abs. 9 Z 2): 

Bei Erlassung des Arbeitsrechtlichen Begleitgesetzes wurden die §§ 
6 Abs. 4 und 8 Abs. 10 zweiter Satz nicht an die Änderungen in § 12 
MSchG (Bindung der Entlassung an die Zustimmung des Gerichtes) 
angepaßt. (Vgl. Migsch, ZAS 1993, S. 211). Dieses Versäumnis wird nun 
behoben. § 10 Abs. 7 Z 4 und Abs. 9 Z 2 enthält eine 
Zitatberichtigung. 

Dok.Name: MSchG1.TXT 

382/ME XVIII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)12 von 18

www.parlament.gv.at



Entwurf Geltendes Recht 

Art. I - Änderung des Mutterschutzgesetzes 1979 

1. Dem § 3 wird folgender Abs. 8 angefügt: 
,,(8' Der Dienstgeber hat werdende Mütter für notwendige 

schwangerschaftsbedingte Vorsorgeuntersuchungen, insbesondere solche 
nach der Mutter-Kind-Paß-Verordnung, BGBl. Nr. 663/1986 i.d.F. BGBI. 
Nr. 716/1992, unter Fortzahlung des Entgeltes von der Arbeit 
freizustellen.' , 

2. § 4 Abs. 2 Z 3 lautet: 
,,3. Arbeiten, bei denen die Gefahr einer Berufserkrankung im Sinne 

der einschl4gigen Vorschriften des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes, BGBl. Nr. 189/1955, gegeben ist;" 

3. Nach § 4 wird folgender § 4 a samt Überschrift eingefügt: 

" BeschAftigungsverbote für stillende Mütter 
§ 4 a. Stillende Mütter dürfen mit Arbeiten ge�ß § 4 Abs. 2 Z 1. 

3. 4 und Abs. 5 nicht beschäftigt werden." 

4. § 5 Abs. 4 lautet: 
., (4' Ober die Bestimmungen der Abs. 1 bis 3 hinaus kann die gem4ß 

§ 36 zuständige VerwaltungsbehOrde für Dienstnehmerinnen. die nach 
dem Zeugnis eines Arbeitsinspektionsarztes oder eines Amtsarztes in 
den ersten Monaten nach ihrer Entbindung nicht voll leistungsf4hig 
sind. dem Dienstgeber die zum Schutz der Gesundheit der 
Dienstnehmerin notwendigen Maßnahmen auftragen." 

5. § 5 Abs. 5 entfAllt. 

j '1 4t�.2-
3. Arbeiten, bei denen die Gefahr einer Berurserkrankun� im Sinne 

der einschlägigen Vorschriften des Allgemeinen Sozlalvl'rskht'. 
rungsgesetzes, 8GBI Nr 18911955, geändert durch 8GIII 
Nr 70411976 (zuletzt geändert durch BGBI Nr 335/199.11. gegeben 
ist; 

( 5 l-tl Oher dit, Jlt'l>timmungen dt'r Ahs I his .1 hinaus kann rias Arhl"i"sin. s,K'klflrnt rur J)jenstnehmerinnen, die ßlll'h dt'm Zl'ullnis l'inl's Ar'K'ilsin. s,K'kliflllslirdes fldl'r einn Aml,,"rltl'l> in dl'n t'rsh'n Mlllllllt'n nndl ihrt'r Enthindung nicht '�llI ll'Istunllsrahill sind, d,'m lli"nslll,'h,'r di"!\1allnllh. 111"11 IIl1nrllgt'lI, dit' 1-um St-hul1. rlt'r (;t'l>undheit "t'r Ui,'nslnehlll,'rin IIlIhH'lIdill sind. 
IS' Wird dt'lII Aunnlg nach Abs .. nkhl t'nts" rnd,,'n , SII hilI dliS Arhl'llsills,lCklflrat bei der zuständigen Vn"1Iltunllsht'hiirde I§ .\6, di,' Erillssung der erforderlichen \"erf"tigunll I.U lIt'anl rllgt'n. § 7 Abs J d"s Arhl'ilsins/lCktionsgeset7.l'5 1974, BGBI Nr 143 fnunllll'hr: § /11 Ahs .1 Arbeilsinspektionsgesel7. 199.1, BC;ßI Nr 271199.1', SflUi,' § 9 Ahs J dt., IIl1ndt·sllt'Sl't7.es üht'r di,' Vt'rk'·hrs.Arht'il'ins,K'kliflll, He; 111 !';r IIHI/19HH, hlei'Km unlK'riihrt. 
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Entwurf 

6. Nach § 8 Wild folgender § 8 � samt Überschrift eingefugt: 

" RuhemOglichkeit 
§ 8 a. (I) Werdenden und stillenden Muttern ist es zu ermOglichen, 

sich unter geeigneten Bedingungen hinzulegen und auszuruhen. 

(2) Bei der ßeHcllalt�4ung von werdenden und st i llenden MOttern in 
Arbeitsstatten. die berelts vor dem 1.1.1993 betrieben wurden. ist 
Abs. 1 erst ab 1.1. 1996 anzuwenden. 

(3) Abs. 1 und 2 gelten nicht für die Beschäftigung von werdenden 
und stillenden Müttern d��erh�lb von Betriebsgeböuden und sonstigen 
ortsgebundenen Anlagen ... 

7. § 9 Abs. 3 und 4 lautet: 
,,(3) Die gemaß § 36 zuständige VerwaltungsbehOrde kann dem 

Dienstgeber im Rahmen der Abs. 1 und 2 eine bestimmte Verteilung der 
Stillzeiten auftragen. wenn es die besonderen Verhältnisse des 
Einzelfalls erfordern. 

(4) Weiters kann die gemäß § 36 zust6ndige VerwaltungsbehOrde die 
Einrichtung von Stillräumen vorschreiben." 

8. § 13 lautet: 
,,§ 13. Im gerichtlichen Verfahren nach den §§ 10 Abs. 3 und 4, 12, 

15 c Abs. 7 und 22 sowie im Verwaltungsverfahren nach § 4 Abs. 2 Z 9, 
Abs. 4 und 5, § 5 Abs. 4, § 6 Abs. 3, § 7 Abs. 3 und § 9 Abs. 3 ist 
die Oienstnehmerin Partei. " 

9. § 14 Abs. 1 Satz 1 lautet: 
,,§ 14. (1) Macht die Anwendung des § 4, § 4 a, des § 5 Abs. 3 und 

4 oder des § 6 eine Änderung der Beschäftigung im Betrieb 
erforderlich, so hat die Dienstnehmerin, sofern nicht Anspruch auf 
Wocheng�ld ge��ß 5 10 a Abs. 3 besteht, Anspruch auf das 
Durchschnittsentgelt der letzten 13 Wochen vor der Änderung der 
Beschäftiqung. " 

Gp-ltp-ndp-s Rp-cht 

tB (3' ()as Arbeitslnspektoral kann, wenn es die baonderen Verhältnisse 

des Einzelfalles erfordern, dem ()jenstgeher im Rahmen der Abs I und 1 
eine bestimmte Verteilung der Stillzelten auftragen. 11 5 Abs 5 Ist sinnge-

mäß anzuwenden_ 
(4' Auf Antrag des ArbeiL�lnspektorates kann die zuständige Ven\'lII­

tungsbehörde (11]6, die Einrichtung von StIlIräumen vonchreiben. 

§ 13. Im Verfahren nach f 10 Al,s 3 und 4 Ist die J)jenstnehmerin 
I'artd. 

§ 14. (I) Macht die Anwendung des 11 4, des 11 5 Abs 3 bis 5 oder des 
§ 6, soweit § 10a Abs 3 nicht anderes bestimmt, eine Änderung der 
Beschäftigung im Betrieb erforderlich, so hat die Dienstnehmerin An­
spruch auf das Entgelt, das dem Durch.�hniltsverdienst gleichkommt. 
den sie während der letzten dreizehn Wochen des ()jenstverhältnis.� vor 
dieser Änderung bezogen hat. 
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Entwurf 

10. § 15 Abs. 6 erster Halbsatz lautet: ,, ( 6 ) Die §§ 10, 11, 12 Abs. 1, 2 und 4, 13, 16 sowie die Abs. 1 
bis 5 sind auf Dienstnehmerinnen, " 

11. In § 15 c Abs. 6 Satz 2 entfallen die Worte " wahrend des 
zweiten Lebensjahres des Kindes" 

12. § 27 lautet: 
,,§ 27. Die Zustimmung zur Kündigung ist abweichend von § 10 Abs. 3 

nur dann zu erteilen, wenn der Dienstgeber wegen Änderung seiner 
wirtschaftlichen Verhaltnisse nicht in der Lage ist, eine 
Arbeitskraft im Haushalt zu besch4ttigen, ode� der Grulld. der (üe 
ihre Besch4ftigung maßgebend war, weggefallen ist, oder wenn sich die 
Dienstnehmerin in der Tagsatzung zur mündlichen Streitverhandlung 
nach Rechtsbelehrung der Parteien durch den Vorsitzenden über den 
Kündigungsschutz nach diesem Bundesgesetz mit der Kündigung 

einverstanden erklArt. Eine entgegen diesen Vorschriften 
ausgesprochene KOndigung ist rechtsunwirksam _ "  

!." 

.. • 

Geltendes Recht 

f 45 (6) Die §'§ io, 12 Abs I, 13, 16 sowie die Abs I bis 5 sind auf 
Dienstnehmerinnen, 

I f 15 G (6) Die Dienstnehmerin hat Ihrem Dienstgeber die Absicht, Teilzeitbe­
schäftigung in Anspruch zu nehmen und deren Dauer, Ausmaß und Lage 

t. bei Inanspruchnahme durch die Dienstnehmerin im zweiten oder 
dritten Lebensjahr des Kindes spätestens bis zum Ende der Frist 
nach § S Abs I, 

2. bei Inanspruchnahme im ersten Lebensl�hr des Kindes. bei Tei­
lung der Teilzeitbeschäftigung mit dem Vater und bei gleichzeitiger 
Inanspruchnahme der Teilzeitbeschäftigung beider Elternteile spä­
testens vier Wochen nach der Entbindung, 

3. bei Annahme an Kindes Statt oder Übernahme in unentgeltliche 
PIlege (I IS Abs 6) unverzüglich 

bekanntzugeben und dem Dienstgeber nachzuweisen, daß der Vater 
keinen Karenzurlaub In Anspruch nimmt. 

Lehnt der Dienstgeber die begehrte Teilzeitbeschäftigung innerhalb 
\'On zwei Wochen nach der Meldung ab, so hat die Dienstnehmerin bis 
zum Ende der Schutzfrist, in den F"ällen der Z 1 und 3 binnen weiteren 
zwei Wochen bekanntzugeben. ob sie anstelle der Teilzeitbeschäftigung 
einen Karenzurlaub während des zweiten Lebensjahres des Kindes in 
Anspruch nehmen will. 

§ 27. § IOAbs I und2giltfLir Hausangestellte und Hausgehillinnen 
fiir die Zeit nach Ablauf des runRen Monats der Schwangerschaft bis zur 
Enthindung nicbt_ \Vlihrend der Uauer des Kündigungsschutzes kann 
fl-chlswirksam gekündigt ,,'uden. ,,'enn \'orher die Zustimmung des 
(;erichts eingeholt ,,'Orden ist. Die Zustimmung 7.ur Kündigung ist nur 
dann 7.U erteilen, ,,'erin der I>ienstgeber "'l'l!en Änderunjl seiner " in. 
sdmRlichen Verhältnisse nicht in der Lage ist, eine ArbeitskraR im 
Itallslmlt zu beschäftigen, oder der (;rund. der rur ihre lJeschäftijlung 
mallgebend war. weggefallen ist, oder ""nn sich di., Ilienstnehml-rin in 

d.'r 'liljlSllflulIg lur miindlich.'n Stn'i!verhlmdlung nllch R"chl,hd.'h­
rillig dn I'artd.'n durch dl'n Vllrsill.elld,·11 iih,-r den KiindigUIlj!s,,-hull 
nlldl di"scm nundl'Sgl'lOetz mit d,'r Kiindigllng t'inwrshmdell ,-rkliirt_ 
Ein,·.'nl!!'·gen di,'Sen Vursl-hriRen IlIIsgl'SIIrt,,-h'-I!" Kiindig"ng hl n-dlls­
IIl1wirkslIlII. 
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Entwurf 

13. SS 29 und 30 samt Oberschrift entfallen. 

, .  

Geltendes Recht 

Sonderunterstützung 

§ 29. 11' lIausan�estellte und Haus.:ehiltinnen. de�n l>iensher· 
hiiltnis in dl'l' Zeit nach Ablauf des flinften Monats der Scb"'Dn.:er!lchaft 
bis zur ":ntbindun.: durch Kündi.:un� des Dienst.:e�r.; beendet ,,"orden 
ist, haben Anspruch auf eine Sonderunter.;tützun.: •• 'ür die Ermittlun.: 
der Höhe der Sondcrunter.;tützun.: sind die Vorschriften des § 162 Abs 3 
und 4 des ASVG sinn.:elnäß anzu"·enden. Hie Sonderunter!ltützun.: 
.:ehührt ab dem der neendigung des llienstverhältnis.'il'.'Ö folgenden Ta.: 
bis zu dem Zeitpunkt, ab dem Anspruch auf Wochengeld nach den 
\'or!lchriRen des ASV{; �eht. Oie Sonderunterstützun.: .:ehührt auch, 
wenn das Hiensh'erhältnis mit Zustimmung des Gerichts vor dem im § 27 
�enannten Zeitraum durch den Oienst.:eher gekündiJ:l worden Ist. durch 
vorzeitl�en Austritt aus einem wlehtigen Grund oder dureh eine von der 
Dienstnehmerin nicht verschuldete Entlauung geendet hat, und zwar 
rrühestens ab dem 8q:inn des S«h.o;ten Monats der Schwangerschaft. 

(2) Für DIenstnehmerinnen, die unter § 24 'allen. gilt Abs I. wenn sie 
In den letzten flinf Monaten vor dem Zeitpunkt. ab dem frühestens 
Sonderunter!ltützung In Anspruch genommen werden kann. in der 
�esetzlichen Krankenversicherung pßichtvcr!lichert waren. 

(3) nie Sonderunter.;tützung l'Öt monatlich Im nachhinein durch die 
nach dem Wohn- oder Aufenthaltsort zuständige Krankenkas.'ÖC auuu-
7.8hlen. l>ie flir Leistungen aus der gesetzlichen Krankenvcr.;icherun.: 
�elt'!nden Verfah�n�vorschriRen sind an7.uwender.. 

§ 30. (I) Uienstnehmerinnen, die gemäß § 29 Sonderunterstützung 
beziehen. sind "iihrend der nauer dieses Bezuges In der .:csctzlichen 
Krankenver!licherung pßichtver!llchert. Sie haben An!lpruch auf alle 
Leistungen der Krankenver.;icherung nach Maß.:ahe der einschlägi.:en 
IIestimmun.:en des AII.:emeinen Sozialver.;lcherun.:sgesel7.es, mit Aus­
nahme des Anspruches auf Kranken-..... milien-und Tal:l:eld. S""'eit rur 
die nemessung \'On {ieldleistungen nach den eiß.'ichlägigen nest immun­
gen des AII.:emelnen Solialvcr!llcherun�o;gesetles der Arheitsverdienst 
heranzuziehen ist. lo;t für den 7.eitraum des 8e7.uges der Sonderunh'r­
stützung so vorzu.:ehen. "'11' " .... nn das für den leiden neitra,:s7.cilraullI 
"ur Iteendi.:ung des l>Iensh'Crhältnis.'ÖCS gebührende Arheilo;entgelt auch 
rur die Zeit des Bezuges der Sonderunter!ltüt7.un.: gehührt hätte. 

121 .'iir die :lA'it des Itezu':l'll der Sonderunterstül1.ung sind neilriigt· 
lur gt·S(·l1.lichcn Kranken"crsichcrllng nicht lllentrkhh·n. 

• 
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Entwurf 

14. Die 55 33 und 34 samt Oberschriften entfallen. 

15. Der Einleitungssatz des 5 36 lautet: 
" Zust4ndige VerwaltungsbehOrde im Sinne 5 5 Abs. 4 und 5 9 Abs. 3 

und 4 ist" 

16. 5 37 Abs. 1 lautet: 
,,(1) Dienstgeber oder deren Bevollm4chtigte, die dem 5 3 Abs. 1, 

3, 6 und 7, 5 4 Abs. 1 bis 3, 5 und 6, 5 4 a, 5 5 Abs. 1 bis 3, 55 6 
bis 8 a, 5 9 Abs. 1 und 2, 5 17, 5 31 Abs. 2, 5 32 oder einem 
Bescheid nach 5 4 Abs. 2 Z 9 und Abs. 5, 5 5 Abs. 3, 5 9 Abs. 3 und 4 
zuwiderhandeln, sind, wenn die Tat nicht nach anderen Vorschriften 
mit strengerer Strafe bedroht ist, �on der BezirksverwaltungsbehOrde 
(Berghauptmannschaft) mit einer Geldstrafe von 1.000 S bis 25.000 S, 
im Wiederholungsfalle von 3.000 S bis 50.000 S zu bestrafen." 

17. Nach 5 38 a wird folgender 5 38 b samt Oberschrift eingefOgt: 

, , Verweisungen 
5 38 b. Soweit in diesem Bundesgesetz auf andere Bundesgesetze 

verwiesen wird, sind diese in ihrer jeweils geltenden Fassung 
anzuwenden. ' , 

18. Dem 5 40 wird folgender Abs. 3 angefOgt: 
" Die §5 3 Abs. 8, 4 Abs. 2 Z 3, 4 a, 5 Abs. 4, 8 a, 9 Abs. 3 und 

4, 13, 14 Abs. 1 Satz 1, 15 Ahs. 6 erster Halbsatz, 15 c Abs. 6 Satz 
2, 27, 36, 37 Abs. 1 und 38 b, in der Fassung des Bundesgesetzes, 
8GBl. Nr. XXXXX, treten mit in Kraft. Mit diesem Zeitpunkt 
treten die 55 5 Abs. 5, 29, 30, 33 und 34 außer Kraft." 

" 

Geltendes Recht 

Übertragung. I'liindung und Verpfändung von I.eistung('n 

§ 33. Ilie t:xekutionsordnung rl'j!elt. inwieweit I..eistun�en nach § 29 

iiI�rtragl·n. "erprlindet oder �eprändet werden kiinm'n. 

Ersatzleistung des nundes 

§ 34. Her Bund hat den Krankenkassen den Aurwand an Sonderun· 
terstüt7.ung (§ 29) zu ersetzen. 

§ 36. Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des !i 5 Abs 5 und 
des § 9 Abs 4 ist 

§ 37. (I) Dienstgeber oder deren Bemllmächtigte. die dt'm � .1 
Abs I. 3. 6 lind 7. § 4 Ahs I bis .1. 5 und 6. § 5 Abs 1 his .1. §§ (, his H. § 9 
Ahs I und 2. § 17, § .11 Abs 2, § 32 oder einem lJeseheid nach § 4 Abs 2 
Z 9 und Ab5 5, § 5 Abs 4, § 9 Ah!i J und 4 7.uwiderhandeln. sind. "t'nn 
die Tut nicht nuch ande�n Vo�hrinen mit !itren�e�r Strafe bt'droht ist. 
mn der lIezlrkner"1IItung!ibehiirde Ulerghauptmannschanl mit l'int'r 
(;eldlitrllrt' von S I.t""',- bili S 25.1""'.-. im Wit'flerholungsrllllt. mn 
S .1.1""'.- bi!i S 511.1"",.- 7.U bestraren. 

� 
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Entwurf 
Art. Geltendes Recht 11 - Änderung des Eltern-Karenzurlaubsgesetzes 

1. 5 6 Abs. 4 lautet: 
" Die 55 10 Abs. 3 bis 7 und 13 MSchG sowie fQr Heimarbeiter 5 31 

Abs. 3 MSchG sind anzuwenden. Eine Entlassung kann nur nach 
Zustimmung des Gerichts ausgesprochen werden. 5 12 Abs. 2 und 4 MSchG 
ist anzuwenden." 

2. 5 8 Abs. 10 zweiter Satz lautet: 
" 5 6 Abs. 3 dieses Bundesgesetzes und die 55 10 Abs. 3 bis 7 und 

§ 13 MSchG sowie fQr Heimarbeiter § 31 Abs. 3 MSchG sind anzuwenden. 
Eine Entlassung kann nur nach Zustimmung des Gerichts ausgesprochen 
werden. 5 12 Abs. 2 und 4 MSchG ist anzuwenden." 

3. 5 10 Abs. 7 Z 4 lautet: 

,,4. Im 5 8 Abs. 10 ist die Verweisung auf die 55 10 Abs. 3 bis 7, 
12 Abs. 2 und 4 und 13 MSchG mit den Anderungen anzuwenden, die sich 

aus den 55 20 bis 22 MSchG ergeben. "  

4. 5 10 Abs. 9 Z 2 lautet: 
,,2. im 5 8 Abs. 10 die Verweisung auf die §§ 10 Abs. 3 bis 7, 12., 

Abs, 2 und 4 und 13 MSchG mit den Anderungen anzuwenden sind, die 

sich aus den 55 20 bis 22 MSchG ergeben." 

S. Dem 5 14 wird folgender Abs, 2 angefügt: 

,,(2) 5 6 Abs. 4, 5 8 Abs. 10 zweiter Satz, 5 10 Abs. 7 Z 4 und 

Abs. 9 Z 2, in der Fassung des Bundesgesetzes BOBl. Nr. XXXXX treten 

mit • • • .  in Kraft." 

'-- --., 

{I, I'" nil' §§ 111 Abs � his 7. 12 Ahs I und 1.\ !\1SchG, sowie für 

IIdn",rheiler § .\1 ,\hs.\ 'IScIl(; si IId IIn/ll"cnden. 

f g 11II11)('r Kündi�unl!s, und ";ntlllssun�SSChlill. ht'�illnl mit ,h'r I-:rklä. 
rlln�. Tdl1.dtmoschüßil:unl! in An. .. pnll'h nehult'n 111 "oll,'n. jl'llIK'h lIichl 
\'IIr (;dlUrt dl.'S Kindes. und endel ,'ier \\'cK'hl'n nuch "''l'ndiIlUII� der 
Tdlldtheschäßil!unl!' § 6 Abs .\ dil.'Ses ßundeslll'St'lll'S und di,' ** 10 
Ahs.\ his 7.12 Abs 1 und 13 MSch(;. SCM'il' fiir lIl'inUlrlwill'f § ,\1 ,\b,.\ 
I\ISl'h(; sind unlu"enden. l>ie "1'SlimmulI�en Üht'f eI,'1I Kiinclillllllll" 
IIl1d ":II\1I1S."UII�S.S('hu\Z I!l'lten aUl'h wührt'lId l'ines Kl.'l'hlsslrt'ih's nach 
Ahs 7. wenn der Arbeitnehmer die Klal!e bl'i (;l'rkhl hilllll'n "in 
MOllalen nach der (jeburt des Kindes einKebrlK'ht haI. 

f ,10 M..? r. 
... Im § K Ahs 10 sind \'er"l'islln�en allf die §§ 10 Abs .\ his 7. 12 

Ahs I ulld 1.\ !\ISchC; mil dl'n .:\ndl'fllllll,'n anlu"elldl'n. die sich 
III1S deli §§ 20 his 22 I\1SchG ef�ebell. 

f "f\)�." � . 
2. im § K Abs 10 die Ver"ei.'iunl! auf die §§ 10 Abs J bis 7. 12 Abs 1 

IIl1d IJ MSchG mit den Änderunl!en anzuwenden sind. die sich aus 
elen !i§ 2U his 22 !\ISch(; efl!ebl'n. 

'I. ' 
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